
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/9/2 5Ob10/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1980

Norm

AußStrG §16 A2

GBG §38 lita

GBG §126

Rechtssatz

Kein innerer Zusammenhang und daher keine bloß teilweise bestätigende Entscheidung liegt vor bei Verneinung der

Zulässigkeit der Löschungsvormerkung gemäß § 38 lit a GBG bei der Anmerkung der Vollstreckbarkeit des

Notariatsaktes, auf Grund dessen Pfandrechte einverleibt wurden, und jener Löschungsvormerkung bejaht wurde.

Entscheidungstexte

5 Ob 10/80

Entscheidungstext OGH 02.09.1980 5 Ob 10/80
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